
Anhang zu Traktandum 3

Die	Einwohnergemeinde	Muttenz,	
gestützt	auf	§	107	Abs.	2	des	kanto-
nalen	Raumplanungs-	und	Bauge-
setzes	(RBG)	vom	8.	Januar	1998,	
beschliesst:

§ 1 Begriff und Geltungsbereich
1	Als	 Abstellplätze	 gelten	 Flächen	
für	das	Parkieren	von	Fahrzeugen.	
Die	Anzahl	der	notwendigen	Ab-
stellplätze	 (Grundbedarf)	 richtet	
sich	nach	Anhang	11/1	der	Verord-
nung	 zum	 kantonalen	 Raumpla-
nungs-	und	Baugesetz	(RBV).
2	Dieses	 Reglement	 gilt	 in	 der	
Kernzone	sowie	nach	entsprechen-
der	Festlegung	 in	Nutzungs-	oder	
Sondernutzungsvorschriften	 für	
das	 gesamte	 Gemeindegebiet	 und	
kommt	zur	Anwendung,	wenn	auf-
grund	von	baubewilligungspflich-
tigen	 Neu-	 oder	 Umbauvorhaben	
oder	der	Zweckänderung	bestehen-
der	Bauten	ein	gesetzlicher	Abstell-
platzbedarf	 für	 Motorfahrzeuge	
entsteht.
3	Es	 regelt	 den	 Umgang	 mit	 den	
baugesetzlich	notwendigen,	jedoch	
aus	rechtlichen	oder	tatsächlichen	
Gründen	nicht	erstellbaren	Abstell-
plätzen	(Grundbedarf).
4	Das	Bewilligungsverfahren	rich-
tet	 sich	 nach	 den	 Bestimmungen	
des	 kantonalen	 Raumplanungs-	
und	Baugesetzes.

§ 2 Bemessung der Ersatzabgabe
1	Die	Ersatzabgabe	wird	nach	den	
durchschnittlichen	 Erstellungs-
kosten	 eines	 nicht	 überdachten	
oberirdischen	 Autoabstellplatzes	
inklusive	 Land	 bemessen.	 Diese	
betragen	 ca.	 CHF	16’000.–.	 Die	

Reglement über die Ersatzabgabe für  
notwendige Abstellplätze (Ersatzabgabereglement)

Ersatzabgabe	beträgt	einen	Viertel	
der	 Erstellungskosten,	 d.	h.	 CHF	
4’000.–	pro	Abstellplatz.
2	Der	Betrag	von	CHF	4’000.–	ba-
siert	auf	dem	Zürcher	Baukosten-
index,	 Stand	 April	 2013,	 101.8	
Index	punkte	 (Basis	 April	 2010	
=	100	Punkte).	Er	wird	 jährlich	
an	gepasst	 und	 auf	 100-Franken-
Schritte	gerundet.
3	Die	Ersatzabgabe	wird	im	Falle	
eines	rückläufigen	 Indexes	nur	so	
weit	reduziert,	dass	sie	den	Betrag	
von	CHF	4’000.–	pro	Parkfeld	in	
keinem	Fall	unterschreitet.

§ 3 Öffentliche Abstellplätze und 
nächtliches Dauerparkieren

1	Aus	der	Leistung	einer	Ersatzab-
gabe	kann	kein	Anspruch	auf	ver-
fügbare	 öffentliche	 Abstellplätze	
abgeleitet	werden.
2	Die	Gebühren	für	das	nächtliche	
Dauerparkieren	 auf	 öffentlichem	
Grund	 und	 dergleichen	 bleiben	
auch	nach	Leistung	 einer	Ersatz-
abgabe	geschuldet.

§ 4 Zuständigkeit und Fälligkeit
Die	 Baubewilligungsbehörde	 be-
stimmt	in	der	Baubewilligung	den	
Normalbedarf,	 eine	 allfällige	 Re-
duktion	 sowie	 die	 entsprechende	
Ersatzabgabe.	Die	Gemeinde	stellt	
Rechnung	 an	 den/die	 Gesuchstel-
ler/in.	Die	Ersatzabgabe	wird	mit	
der	 Rechtskraft	 der	 Baubewilli-
gung	fällig.

§ 5 Rückerstattung
Die	Ersatzabgaben	können	 inner-
halb	einer	Frist	von	5	Jahren	zinslos	
zurückgefordert	werden,	wenn

a.	die	 notwendigen	 Abstellplätze	
nachträglich	 erstellt	 werden	
oder	 der	 Abstellplatzbedarf	
durch	Einkauf	 in	 eine	 Parkie-
rungsanlage	 der	 privaten	 oder	
öffentlichen	Hand	gedeckt	wird.	
Die	 Abstellplätze	 auf	 fremdem	
Areal	müssen	 in	 unmittelbarer	
Nähe	liegen	und	durch	Dienst-
barkeit	grundbuchlich	gesichert	
werden.

b.	 das	 bewilligte	 Bauvorhaben	
nicht	 realisiert	 wird	 und	 die	
Baubewilligung	erlischt.

c.	 das	mit	der	Ersatzabgabe	belas-
tete	Objekt	durch	ein	Elementar-
ereignis	oder	einen	Brand	zerstört	
und	nicht	wieder	aufgebaut	wird.

§ 6 Bestehende Vereinbarungen
Vor	dem	Erlass	dieses	Reglements	
abgeschlossene	 Vereinbarungen	
bleiben	unverändert	gültig.

§ 7 Ausnahmen
In	besonderen	Fällen	kann	der	Ge-
meinderat	bei	der	Baubewilligungs-
behörde	 Ausnahmen	 beantragen.	
Dies	gilt	insbesondere	dann,	wenn	
notwendige	 Parkplätze	 zwar	 er-
stellbar	 wären,	 darauf	 aber	 zum	
Schutz	des	Orts	und	Strassenbildes	
verzichtet	werden	soll.

§ 8 Inkrafttreten
Dieses	Reglement	tritt	nach	der	Ge-
nehmigung	durch	den	Regierungs-
rat	in	Kraft.

	 Im	Namen	der
	 Gemeindeversammlung
 Der Präsident: Peter Vogt
 Der Verwalter: Aldo Grünblatt
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